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Strafprozessvollmacht 

In dem Straf-/Ordnungswidrigkeitenverfahren 

wegen 

erteile ich, 

Herrn Rechtsanwalt Dominik Hammerstein 

Vollmacht zu meiner Vertretung und Verteidigung über sämtliche Verfahrensabschnitte und Instanzen 

hinweg. Die Vollmacht umfasst ausdrücklich auch die Befugnis: 

- 

- 

Akteneinsicht zu nehmen;

zur Erteilung von Untervollmacht, auch nach § 139 StPO;

Strafanzeigen zu erstatten und Strafanträge zu stellen, sowie Anträge nach dem Gesetz über die Entschädigung für 

Strafverfolgungsmaßnahmen, insbesondere auch für das Betragsverfahren zu stellen;

Selbstanzeige i.S.d. § 371 AO zu erstatten;

Rechtsmittel wie auch Rechtsbehelfe einzulegen, auf solche zu verzichten sowie deren teilweise oder vollständige 

Rücknahme zu bewirken;

für den Auftraggeber Wertsachen, Barmittel, Urkunden u.ä. in Empfang zu nehmen, insbesondere auch die von der 

Justizkasse oder sonstigen Stellen zu erstattenden Beträge;

Anträge nach§§ 233 1,234,411 II StPO im Hinblick auf die Anwesenheitspflicht des Auftraggebers zu stellen; 

Adhäsionsanträge für den Auftraggeber zu stellen und das Verfahren zu führen;

Antrag auf Zulassung der Nebenklage zu stellen und das Verfahren zu führen;

Privatklage zu führen;

eine Wiederaufnahme des Verfahrens zu betreiben.

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

,den 
Auftraggeber 


